
Schiedsrichter  
 
Informationen  

Die Bundesliga meldet hohe Zuschauerzahlen, das Spiel von 44 Fußballer-Beinen hat  
in allen Klassen nicht von seiner Attraktivität verloren. Wohin würden aber diese 44  
Beine laufen, gäbe es auf dem Platz nicht den Schiedsrichter? Es ist zwar das Los seine  
Amtes, dass er von vielen als notwendiges Übel betrachtet wird. In Wahrheit ist er aber  
ein wertvoller, ja unverzichtbarer Teil des großen Spiels. Er führt nicht Regie im Sinne  
eines Filmregisseurs, aber er ist der Regisseur im Sinne der Regeln. Der Ausruf "Schiedsrichter ans 

Telefon" ist wohl fast so alt wie der Fußball. Doch diejenigen, die ihn leichtfertig rausbrüllen, sollten sich eher am Motto 
einer DFB-Aktion orientieren: "Nicht meckern, sondern pfei-  
fen".  
Erfreulicherweise erlebten die Schiedsrichter zuletzt einen erstaunlichen Aufschwung. 9777 legten laut  
der letzten DFB-Statistik im Jahr 2002 erfolgreich die Prüfung ab. Woche für Woche sind nunmehr  
75.511 Unparteiische im Einsatz.  
Leitbilder für die Schiedsrichter, die jetzt nicht nur in schwarz, sondern auch in grün, rot oder sogar  
gold antreten dürfen, sind die zehn deutschen Unparteiischen, die auf der Liste des Fußball- Weltverbandes (FIFA) stehen 
und bei internationalen Spielen eingesetzt werden. Kaum ein anderes  
Land hat eine solch hohe Quote. Ein Beweis für die Qualität der DFB-Referees.  
 
Wie werde ich Schiedsrichter?  
 
Voraussetzungen: Mindestalter 12 Jahre, zudem Mitglied in einem Verein, Interesse am Fußball, Einsatzbereitschaft für 
jährlich mindestens 20 Spielleitungen und Teilnahme an Weiterbildungsveran-  
staltungen an acht bis zwölf Tagen pro Jahr.  
 
Ausbildung: Je nach Landesverband 20 bis 50 Unterrichtsstunden im Zeitraum von drei bis zwölf Aus- bildungstagen 
innerhalb von einer Woche bis sechs Wochen. Dabei Einführung in die Grundzüge der  
Fußballregeln.  
 
Prüfung: Schriftliche (Beantwortung von Regelfragen) und auch körperliche Prüfung (zum Beispiel 1.300-m-Lauf in 
sechs Minuten).  
 
Einsätze: Nach Prüfung, je nach Alter im Junioren- und auch schon im Senioren-Bereich, beginnend in  
den Basisklassen. Hierbei erfolgt möglichst Betreuung durch erfahrene Kollegen ("Paten").  
 
Aufstieg: Bei Eignung können gegebenenfalls auf Kreis- und Bezirksebene zwei Klassen in einem Jahr übersprungen 
werden. Ab Landesliga benötigt jeder Kandidat pro Spielklasse grundsätzlich ein Jahr.  
Bis in die Bundesliga sollen mindestens sechs bis acht Jahre veranschlagt werden. Die Eignung für die  
höhere Spielklasse wird durch Schiedsrichter-Beobachter festgestellt.  
 
Finanzen: Die Sportkleidung wird normalerweise vom Verein gestellt. Die Fahrtkosten zu den Spiellei-  
tungen werden ersetzt, daneben gibt es abhängig von der Spielklasse Aufwandsentschädigungen zwi-  
schen € 4 (Schülerspiele), € 150 (Regionalliga) und € 3068 (Bundesliga).  
 
Anmeldungen: Über den Verein, bei der örtlichen Schiedsrichter-Gruppe, direkt bei den zuständigen Landesverband vor 
Ort  
 
Hessischer Fußball-Verband Otto-Fleck-Schneise 4  
60528 Frankfurt/Main  
Telefon 069/677282-0  
Telefax 069/677282-238  
E-Mail: Info@hfv-online.de  
www.hfv-online.de  



Wir sind Hessens größter Anbieter  
in Sachen Fußballsport  
 

Wir suchen  
 

dynamische und sportliche Mitarbeiter ab 14 Jahren für das Amt eines  
Fußballschiedsrichters  

 
Vorausgesetzt werden  

 
9    Kondition und gute Beobachtungsgabe  
9    Entscheidungsfreude - auch in schwierigen Situationen  
9    Persönlichkeit und gute Umgangsformen - auch gegenüber Problemkunden  
9    gepflegtes Erscheinungsbild und ausgeprägter Gerechtigkeitssinn  
9    Mitglied in einem Fußballverein  

 
Wir bieten► >  

 
¾    naturverbundenen Arbeitsplatz  
¾    gesetzliche Kilometerpauschale bei Dienstfahrten  
¾    angemessenen Spesensatz für die Dauer der Abwesenheit  
¾    firmeneigenes Spezialpaket (z. B. freien Eintritt zu allen Fußballspielen einschl. Fußball - Bundesliga)  
¾    sehr gutes Betriebsklima, viele gesellige Veranstaltungen, Ausflüge u.v.m.  
¾    regelmäßig kostenlose Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Theorie und Praxis auf Kreis-, Bezirks-  

und Verbandsebene, u. a. in der Sportschule des Hessischen Fußballverbandes in Grünberg  
¾    hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten  
¾    wöchentliche Trainingsmöglichkeiten zur Erhaltung bzw. Steigerung der eigenen sportlichen Leistungen  
¾    Dienstkleidung wird gestellt  
¾    Die Bewerber werden auf die Anforderungen eines Fußballschiedsrichters durch unser Fachpersonal um-  

fassend eingearbeitet.  
 

Deine Verdienstmöglichkeiten  

Spesen bei Seniorenspiele § 27  
 
Spielklasse  
 
Oberliga  
Landesliga  
Bezirksoberliga  
Bezirksliga  
A-, B- und C-Liga, Reserve-, Freundschafts-,  
AH-Spiele  
Pokalspiele auf Kreisebene und Frauenspiele 
Sportfeste, Turniere (Sportplatz und Halle) für 
Senioren, Frauen und AH-Mannschaften  
bis fünf Stunden Abwesenheit  
für jede weitere Stunde  

Schiedsrichter  
 
50,-- €  
40,-- €  
25,-- €  
21,-- € 
20,-- €  
 
20 ,-- €  

(Assistenten)  
 
21,-- €  
21,-- €  
11,-- €  

11,-- € 

25,-- € 
7,-- €  

Die Spesensätze erhöhen sich um die Hälfte bei Wochentagsspielen (außer Samstag), die außerhalb  
des Kreises ausgetragen werden, dessen Schiedsrichtervereinigung der Schiedsrichter/Schiedsrichter- Assistent 
angehört.  



 

Bei Pokalspielen ab der Bezirksebene gilt der Spesensatz der klassenhöheren Mannschaft.  
 
Bei Relegationsspielen gilt der Spesensatz der zu erreichenden Spielklasse.  
 
Spesen bei Jugendspiele § 28  

Spielklasse  
 
A-Jugend-Landesliga  
B-Jugend-Landesliga  
A- und B-Jugend Bezirk und Kreis C-, 
D-, E- und F-Jugend, Mädchenspiele 
Bezirk und Kreis Turnier für Jugend und 
Mädchen  
bis zu fünf Stunden Abwesenheit  
für jede weitere Stunde  

Schiedsrichter  
 
16,-- €  
16,-- €  
10,-- €  
 
10,-- €  
  8,-- € 
16,-- €  

3,-- €  

Assistenten  
 
8,-- €  
8,-- €  
8,-- €  
 
8,-- €  

Spesen bei Spielausfall § 29  
 
Reist ein Schiedsrichter zu einem Spiel an und stellt er fest, dass nicht gespielt werden kann, erhält er  
nur die Hälfte des jeweiligen Spesensatzes  
 
Verkehrsmittel - Fahrtkosten § 30  

 
Es werden vergütet:  
 

a) Bei Reisen mit der Bundesbahn bis zu einer Entfernung von 50 km die Kosten der zweiten,  
bei größeren Entfernungen die Kosten der ersten Wagenklasse.  

 
b) Bei Benutzung sonstiger öffentlicher Verkehrsmittel die tatsächlich entstandenen Kosten auf  
Nachweis.  

 
c) Bei anderer Anreise pro km -,30 €. Bei gemeinsamer Anreise erhöht sich der Satz um -,02 €  
für jede mitfahrende Person.  

Kontakt an Kreisschiedsrichterobmann:  
mailto:toni.stillger@kfalimburg-weilburg.de 


